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ausserhalb derBauzonen
ein Blick aus

denkmalpflegerischer Warte
\WV *••

» *

Die Umnutzung betrifft in wenigen Fällen nur die Bausubstanz.

Veränderungen der unmittelbaren Umgebung prägen das Erscheinungsbild
oft mehr als kleine Abweichungen vom traditionellen Baustil.

- -if- -

t'

Von Nikiaus Ledergerber

Das Raumplanungsgesetz, welches
das Bauen ausserhalb der Bauzone

im Wesentlichen regelt, dient primär
der Raumentwicklung und der Pflege
des Landschaftsbildes. Auf den

ersten Blick spielen denkmalpflege-
rische Anliegen keine entscheidende

Rolle. Es ist aber nicht von der Hand

zu weisen, dass die bevorstehende

Revision grosse Auswirkungen auf

den historischen Gebäudebestand

und die traditionelle Kulturlandschaft

haben wird.

Der
Druck auf unser Landschafts¬

bild ist gross. Veränderungen sind

nicht nur bei den landwirtschaftlichen

Produktionsstätten markant, auch

der Wechsel in den Bauernhäusern trägt
einen grossen Anteil dazu bei. Dies zeigen

drei Beispiele aus einem klassischen

Streusiedlungsgebiet in der Nähe von

Appenzell exemplarisch auf. Die
Liegenschaften befinden sich nur wenige hundert

Meter voneinander entfernt und werden

allesamt heute nicht mehr landwirtschaftlich

genutzt. Die Gebäude sind in keinem
Schutzinventar aufgeführt. Vordergründig
liegt ihr Wert also nicht im baukünstlerischen

Bereich. Sie sind aber ein wichtiger
Imageträger der typischen Appenzeller
Einzelhof - Landschaft und somit wesentlicher

Teil der Kulturlandschaft. Im ersten

Beispiel hat die Konversion weitgehend
unter Wahrung der historischen Bausubstanz

innerhalb des bestehenden Gebäudes

stattgefunden. Wo sich früher aber ein
traditionell landwirtschaftsbezogenes Umfeld
befand, breitet sich heute die neue Nutzung
in Form von Schwimmbassin, Gartenhaus

oder Schaukelgerüst aus und verändert das

typische Siedlungsbild. Beim zweiten
Bauernhaus handelt es sich um einen Ersatzbau,

welcher, zur Erhaltung des wertvollen
Ensembles mit der nahe gelegenen Kapelle,
wieder in identischer Bauweise ausgeführt
wurde. Die Kohärenz von Bauernhaus und

NIKE-Bulletin 412012 17



Em Ersatzbau in der traditionellen Formensprache
kann unter Umständen ein Kompromiss sein, wenn

damit ein schützenswertes Ensemble bewahrt wird.

Es handelt sich dabei aber immer um einen Neubau

ohne baugeschichtlichen Bezug.

Kapelle ist wohl im Erscheinungsbild aber

nicht mehr in der baulichen Substanz

gegeben. Beim dritten Bauernhaus drang
der Eigentümer mit einem Neubauprojekt
nicht durch. Ein Abbruch und Wiederaufbau,

neu auf der Westseite der Scheune,

widersprach den gesetzlichen Ansprüchen
der Identität und wurde trotz authentischer

Architektur abgelehnt. So steht das

Bauernhaus heute dem Zerfall nahe.

In den drei Beispielen bleibt die

Bewahrung des baukulturellen Erbes auf der

Strecke. Dafür wird mit kosmetischen Mitteln

versucht, das Landschaftsbild einiger-
massen zu wahren.

Schutzinventare sind dringend nötig
Mit der laufenden Umstrukturierung und

Konzentration in der Landwirtschaft werden

in den nächsten Jahren viele Bauernhäuser

ihren «landwirtschaftlichen Status»

verlieren. Bis anhin durften solche Bauten

nur beschränkt um- und ausgebaut werden.

Ein vollständiger Ersatz war in der Regel

ausgeschlossen, was fast einem Schutz

der Bauten gleichkam. Mit einer
Standesinitiative hat der Kanton St. Gallen nun

eine Lockerung dieser Bestimmungen im

Raumplanungsgesetz bewirkt. Er führte

dafür drei wesentliche Begründungen an:

«... Erstens wäre ein Verbot relativ leicht

zu umgehen, da die Grenzen zwischen

umfassender Sanierung einerseits und

Abbruch und Wiederaufbau andererseits

oft fliessend sind. Zweitens gibt es gerade

in Fällen, in denen die Raumhöhen in
den bestehenden Wohnbauten zu gering
sind, oft keine vernünftige Alternative zum
Abbruch und Wiederaufbau. Und drittens
hat der Abbruch und Wiederaufbau den

Vorteil, dass es einfacher ist und nach den

gesetzlichen Bestimmungen sogar gefordert,

eine Baute energetisch zu sanieren,

wenn sie von Grund auf neu wieder
aufgebaut wird.»1 Dieses klare Plädoyer für
den Ersatzbau dürfte nicht nur verheerende

Auswirkungen auf den historischen und
authentischen Baubestand ausserhalb der

Bauzone haben, er könnte durchaus auch

zu einer für die Denkmalpflege negativen

Neubeurteilung der schützenswerten und

vornehmlich der erhaltenswerten Bauernhäuser

führen. Um diesem Umstand

vorzubeugen, muss sich die Denkmalpflege
für greifende Schutzinventare der Bauten

ausserhalb der Bauzone stark machen.

Sonst wird in den nächsten Jahren wohl ein

' Bericht der Kommission fUr Umwelt, Raumplanung und

Energie UREK des Nationalrats, 22. August 2011.

' ' -
m * »«' *

Geschickte Neunutzung des Scheunenteils

bei einem Bauernhaus in Wildhaus (SG} ohne

merklichen Substanzverlust und störende Eingriffe
in das Erscheinungsbild.

Wird heute ein Ersatzbau nicht bewilligt,
so bleibt der Altbau oft leer und zerfällt.
Hier möchte die Gesetzesrevision zu Ungunsten
der bestehenden Bausubstanz Abhilfe schaffen.
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Grossteil der umgenutzten Bauernhäuser

und damit unser wertvoller baukultureller
Schatz verschwinden.

Es scheint, dass diese Problematik dem

Verfasser der Gesetzesrevision durchaus

bewusst wurde. Er spricht im Begleittext
zur Revision von einer grossen Zahl der

von der Lockerung betroffenen Bauten

und fügt weiter an: «Umso wichtiger ist es,

genügend griffige Schranken aufrecht zu

erhalten, um unerwünschte Entwicklungen
in grossen Teilen unserer Landschaft wirksam

verhindern zu können.»2

Denkmalpflege muss sich einbringen
Obwohl die vorgesehenen einschränkenden

Bestimmungen nicht auf die Erhaltung
des baukulturellen Erbes abzielen, sondern

sich auf das Bewahren des Landschaftsbildes

beziehen, dürfen wir diese Aussagen

nicht unbemerkt lassen. Es wird von grossem

Interesse sein, wie diese «Schranken»

greifen. Die Denkmalpflege tut gut daran,

sich in diese «Identitätsdiskussion»
einzuschalten und auf die grosse Bedeutung des

authentischen Baubestandes hinzuweisen.

Unsere Landschaft besteht nicht nur aus

dem visuellen Landschaftsbild. Unsere

Bauernhäuser sind mehr als nur romanti-

2 Ebenda.

sehe Postkarten-Sujets. Sie zeichnen sich

durch eine funktionale und nutzungsbestimmte

Architektur aus, die meist den

lokalen Bautypus entscheidend prägten und

weiterentwickelten. Gerade in Gebieten

mit typischer Streusiedlung spielt der enge
strukturelle und räumliche Bezug zu den

Ökonomiebauten und zur bewirtschafteten
Landfläche eine wichtige Rolle. Bezüge,
die mit einer neuen, reinen Wohnnutzung
nicht mehr vorhanden sind. Dafür
stehen andere Ansprüche, wie bequeme

Verkehrserschliessung, gute Exposition der

Gebäude, optimierte Volumen und sonnige

Garten-Lounges im Vordergrund. Diese

Wünsche werden das Landschaftsbild aber

wesentlich stärker gefährden als der vom
Gesetzgeber befürchtete Verlust der identischen

Bauweise.

Dies führt zur kritischen Schlussfrage,
ob ein Abgang nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bauten in gewissen Fällen
dem typischen Landschaftsbild nicht
gerechter würde als eine falsch verstandene

Identitätsbewahrung?

Resume
La revision de la loi sur l'amenagement du

territoire (LAT) recemment adoptee par le

Parlement aura probablement des

repercussions sur les constructions historiques
et sur les paysages humanises tradition-
nels. A la suite des mutations structurelles
touchant I'agriculture, de nombreuses

fernes perdront en ejfet leur «Statut» de

bätiment agricole dans les prochaines
annees. Jusqu'ici, la transformation et

Vagrandissement de ces constructions

n'etaient autorisees que dans certaines

limites et il etait impossible de les demo-

lir completement pour les reconstruire.

Or, le Parlement a decide d'assouplir la
loi sur ce point. On peut done craindre

que la pression s'accentue sur les fermes

protegees, mais surtout sur Celles meritant
d'etre conservees, sans etre encore protegees.

Si l'on n'etablit pas rapidement des

inventaires exhaustifs des bätiments ä pro-
teger, un grand nombre des fermes reaffec-
tees ä de nouveaux usages pourraient etre

remplacees dans les prochaines annees par
de nouvelles constructions; on perdrait
ainsi un precieux patrimoine architectural.

Dans son rapport concernant la
modification susmentionnee de la LAT, la
commission competente du Conseil national
reconnait certes la necessite de «mainte-

nir des limites suffisamment strictes», mais

celles-ci n'ont pas pour objectifde conser-

ver un patrimoine immobilier important

pour l'histoire de I'architecture; elles

concernent en effet presque exclusivement

la preservation du paysage. En outre, dans

les regions caracterisees par un habitat

disperse traditionnel, les relations
structurelles et spatiales entre habitations pay-
sannes, d'une part, et bätiments d'exploi-
tation et surfaces agricoles, d'autre part,
jouent un role essentiel. Ces relations sont

rompues lorsque les bätiments sont
exclusivement reaffectes ä des fins d'habitation:
cette nouvelle affectation met au premier
plan de nouveaux besoins, comme
Vamelioration des voies d'acces ou l'optimalisa-
tion des volumes. Or, le desir de repondre ä

ces besoins pourrait avoir pour le paysage
des effets encore plus prejudiciables que
I'abandon du type de construction
traditionnel que le legislateur a cherche ä pre-
venir.
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